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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus/Chóśebuz               
Herr Schöngarth 
Erich Kästner Platz 1 
03046 Cottbus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 26.04.2023 
„BuT und Starke-Familien-Gesetz“ (AN 29/23) 
 
 
Sehr geehrter Herr Schöngarth, 
 
unter Bezugnahme auf § 12 Abs. 4 Bst. b und c der Geschäftsordnung für die 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus/Chóśebuz vom 24.11.2021 kann eine 
Anfrage zurückgewiesen werden, wenn sinngemäß die begehrte Auskunft in 
den letzten sechs Monaten bereits erteilt wurde und sich keine wesentlichen 
Änderungen ergeben haben oder die Auskunft mit einem unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand verbunden wäre.  
 
Daher können in diesem Kontext nur auch amtlich ermittelte Daten herangezo-
gen werden, da aus rechtlichen und organisatorischen Erwägungen keine an-
derslautenden Statistiken erhoben werden.  
  
Im Übrigen wird bzgl. weitergehender Informationen und spezifischer Daten auf 
den Entwurf des Sozialdatenreports, hier vor allem ab S. 85 sowie S. 95 bis 100 
ff. (vorgestellt im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte der Minder-
heiten im März und April dieses Jahres) sowie auf den Report zur frühkindlichen 
Bildung in Cottbus/Chóśebuz (Bildungsreport 2022) ab S. 28 ff., abrufbar unter 
Report_zur_fruehkindlichen_Bildung_2022.pdf (cottbus.de) verwiesen.  
 
 
Hinsichtlich dieser Vorbemerkungen beantworte ich Ihre Fragen wie folgt:  
 

1. „Für wie viele geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendli-
che bzw. solche mit Migrationshintergrund wurde in den Jahren von 
2011 bis 2022 ein Antrag auf Leistungen im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets (BuT) hinsichtlich Teilnahme an Sportangebo-
ten gestellt und wie viele dieser Kinder und Jugendlichen haben im 
Rahmen des BuT an Sportangeboten teilnehmen können? (Bitte 
nach Jahren aufschlüsseln und im Vergleich zur Alterskohorte von 
Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund angeben.)“ 
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Teilhabeleistungen (monatlich 15 €) gibt es nicht nur für die Inanspruch-
nahme von Sportangeboten (z.B. in einem Sportverein), sondern auch für 
andere Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Un-
terricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und ver-
gleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung sowie Freizeiten. 
Der Pauschalbetrag wird auf Nachweis gewährt. Wie viele Kinder diesen für 
Sport oder andere Freizeitmöglichkeiten in Anspruch nehmen, wird durch die 
Stadt Cottbus/Chóśebuz statistisch nicht erfasst. Grundsätzlich haben im 
Jahr 2013 1.145 Personen diese Leistungen erhalten, im Jahr 2021 518 Per-
sonen. Im Übrigen wird auf die beigefügte tabellarische Übersicht verwiesen.  

 
 

2. „Für wie viele geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendli-
che bzw. solche mit Migrationshintergrund wurde in den Jahren von 
2011 bis 2022 ein Antrag auf Leistungen im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets (BuT) hinsichtlich der Teilnahme an eintägigen 
Schulausflügen und an mehrtägigen Klassenfahrten gestellt und 
wie viele dieser Kinder und Jugendlichen haben im Rahmen des 
BuT mit Hilfe der Kostenübernahme an eintägigen Schulausflügen 
und an mehrtägigen Klassenfahrten teilnehmen können? (Bitte 
nach Jahren aufschlüsseln und im Vergleich zur gleichen Altersko-
horte von Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
angeben.)“ 
 

Eine Aufschlüsselung zwischen eintägigen Schulausflügen und mehrtägigen 
Klassenfahrten kann nicht erfolgen. Eine Evaluierung zwischen gestellten 
und bewilligten Anträgen erfolgt nicht. Grundsätzlich haben im Jahr 2013 
1.682 Personen diese Leistungen erhalten, im Jahr 2021 1.151 Personen. 
Im Übrigen wird auf die beigefügte tabellarische Übersicht verwiesen. 

 
 

3. „Für wie viele geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendli-
che bzw. solche mit Migrationshintergrund wurde in den Jahren von 
2011 bis 2022 ein Antrag auf Leistungen im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets (BuT) hinsichtlich der Teilnahme an Mittagsver-
pflegung in Kita, Schule und Hort gestellt und wie viele dieser Kin-
der und Jugendlichen haben im Rahmen des BuT an der Mittagsver-
pflegung in Kita, Schule und Hort teilnehmen können? (Bitte nach 
Jahren aufschlüsseln und im Vergleich zur gleichen Alterskohorte 
von Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ange-
ben.)“ 

 
Eine Evaluierung zwischen gestellten und bewilligten Anträgen erfolgt nicht. 
Grundsätzlich haben im Jahr 2013 2.292 Personen diese Leistungen erhal-
ten, im Jahr 2021 2.336 Personen. Im Übrigen wird auf die beigefügte tabel-
larische Übersicht verwiesen 
 

 
4. „Für wie viele geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendli-

che bzw. solche mit Migrationshintergrund wurde in den Jahren von 
2011 bis 2022 ein Antrag auf Leistungen im Rahmen des Bildungs-
pakets (BuT) hinsichtlich der Lernförderung, Schülerbeförderung 
und persönlichen Schulbedarf gestellt und wie viele dieser Kinder 
und Jugendlichen haben im Rahmen des BuT die Lernförderung, 
Schülerbeförderung und persönlichen Schulbedarf erhalten kön-
nen? (Bitte nach Jahren aufschlüsseln und im Vergleich zur 



- 3 - 

 

gleichen Alterskohorte von Kindern und Jugendlichen ohne Migra-
tionshintergrund angeben.)“ 
 

Eine Evaluierung zwischen gestellten und bewilligten Anträgen erfolgt nicht. 
Ergänzend sei angemerkt, dass der persönliche Schulbedarf antragsunab-
hängig im Rahmen der Inanspruchnahme von Sozialleistungen gewährt wird. 
Grundsätzlich haben im Jahr 2013 417 Personen Leistungen im Rahmen des 
persönlichen Schulbedarfs erhalten, im Jahr 2021 893 Personen. Im Jahr 
2013 haben 171 Personen Lernförderung, im Jahr 2021 202 Personen in 
Anspruch genommen. Hinsichtlich der Schülerbeförderung haben im Jahr 
2013 664 Personen, im Jahr 2021 1.284 Personen diese Leistungen in An-
spruch genommen. Im Übrigen wird auf die beigefügte tabellarische Über-
sicht verwiesen 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
André Schneider 
amt. Dezernent  
für Jugend, Kultur und Soziales 
 
Anlage 
Tabellarische Übersicht  
 
 


